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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

. Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Innenausschusses 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Sitzung des Innenausschusses am 18.01.2024 
Antrag der Fraktion der AfD vom 08.01.2024 
,,In Grün~ung befindiiche „Maaßen-Partei"" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 

übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „In Gründung befindli

che „Maaßen-Partei"". 

Mit freundlichen Grüßen 

/1 6 . Januar 2024 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 18.01.2024 

zu dem Tagesordnungspunkt 

,,In Gründung befindliche „Maaßen-Partei"" 

Antrag der Fraktion der AfD vom 08.01.2024 

Über eine etwaige Kommunikation zwischen dem Bundesamt für Ver
fassung·sschutz und dem Bundeskriminalamt zu Herrn Dr. Maaßen lie
gen dem Ministerium des Innern keine Erkenntnisse vor. 

Daneben sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine Berichterstat
tung durch den nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz nicht gege
ben. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz unterrichtet die Öf
fentlichkeit gemäß § 5 Abs. 7 in Verbindung mit § 3 Abs. 3 S. 1, Abs. 1 
Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen über Akteure, für die 
zumindest hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte für verfas
sungsfeindliche Bestrebungen vorlie·gen. 
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